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 Als vollständig Geimpfte gelten Personen, die noch nicht nachweislich an 

COVID-19 erkrankt waren und einen Impfnachweis auf Papier oder in 

elektronischer Form haben und die letzte erforderliche Einzelimpfung vor 

über 14 Tagen erhalten haben. Bei BioNTech, Moderna und AstraZeneca 

sind dafür zwei Dosen nötig. Bei Johnson & Johnson reicht eine Dosis.  

 Als vollständig Geimpfte gelten außerdem Personen, die an COVID-19 

erkrankt waren und einen Impfnachweis auf Papier oder in elektronischer 

Form haben und eine Impfdosis erhalten haben. Aus den Unterlagen muss 

außerdem hervorgehen, dass sie eine COVID-19 Erkrankung überstanden 

haben. 

 Als Genesene gelten Personen, die nachweislich positiv auf das Coronavi-

rus mit einem PCR-Test getestet wurden. Die Testung muss zwischen 28 

Tagen und 6 Monaten zurückliegen. 

 Als Getestete gelten Personen, die innerhalb der letzten 24 Stunden mit 

einem Antigen-Schnelltest oder einem PCR-Test getestet wurden. 

 Bei den Dokumenten, mit denen Personen nachweisen können, dass sie 

vollständig geimpft, genesen oder getestet sind, gilt laut Änderung im In-

fektionsschutzgesetz: 

o Wer falsche Angaben in Impf-, Genesenen- und Testdokumenten 

einträgt und/oder unrichtige Dokumente dieser Art nutzt (bei-

spielsweise einen gefälschten Impfpass), macht sich strafbar. Die 

Nutzung unrichtiger Dokumente wird mit einer Freiheitsstrafe von 

bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet. Das Ausstel-

len unrichtiger Dokumente wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 

zwei Jahren oder mit einer Geldstrafe geahndet. 

https://www.infektionsschutz.de/mediathek/fragen-antworten.html?tx_sschfaqtool_pi1%5Bfaq%5D=4849&tx_sschfaqtool_pi1%5Baction%5D=list&tx_sschfaqtool_pi1%5Bcontroller%5D=FAQ&cHash=bf884c7db8cb4441fcd64c80cbf7c394

